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mit E-Mail vom 13.05.2022 beantragen Sie unter anderem nach dem In- 

formationsfreiheitsgesetz des Bundes (IFG) Zugang zu folgenden Infor- 

mationen: 

„das Regierungsgutachten, über das in den Medien berichtet wurde, das laut, 

Medien Vorschläge für eine E-Auto-Förderung in Höhe von 10.800€ und eine 

Abwrackprämie vorschlägt bzw. diskutiert." 

Es ergeht folgender Bescheid: 

1. Ihr Antrag wird abgelehnt, da ein Anspruch nicht besteht. 

2. Der Bescheid ergeht auslagen- und gebührenfrei. 

Begründung 

1. Informationsfreiheitsgesetz (IFG) 

Ihr Zugangsbegehren war abzulehnen, da das Bundesministerium für Di- 

gitales und Verkehr nicht zur Verfügung über die begehrten Informatio- 

nen berechtigt ist und daher gemäß $ 7 Absatz 1 Satz 1 IFG nicht über 

einen Antrag auf Informationszugang entscheiden kann. Verfügungs- 

berechtigt ist in diesem Fall das Bundesministerium für Wirtschaft und 

Klimaschutz. 
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2. Umweltinformationsgesetz (UIG) 

Ein Anspruch nach $ 3 Absatz 1 Satz 1 UIG ist nicht gegeben, da das Bun- 

desministerium für Digitales und Verkehr nicht über die begehrten Infor- 

mationen (hier: „Gutachten zum Entwurf“) verfügt. Insoweit wird auf das 

Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz als informations- 

pflichtige Stelle verwiesen. 

3. Verbraucherinformationsgesetz (VIG) 

Auch ein Anspruch nach $ 2 Absatz 1 VIG ist nicht gegeben, weil es sich 

bei den angeforderten Informationen auch nicht um Verbraucherinfor- 

mationen im Sinne des $ 1 VIG handelt. 

Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Bundesministe- 
rium für Digitales und Verkehr, Invalidenstraße 44, 10115 Berlin einzule- 

gen. 

  
Hinweis zum Datenschutz: 

Ihre personenbezogenen Daten werden zur weiteren Bearbeitung und Korrespondenz entsprechend der Daten- 
schutzerklärung des BMDV verarbeitet. Diese finden Sie auf der Internetseite des BMDV unter: 
https://www.bmdv.bund.de/DE/Meta/Datenschutz/datenschutz.html. 

Sollte Ihnen ein Abruf der Datenschutzerklärung nicht möglich sein, können Ihnen die Informationen auch in Text- 
form übermittelt werden. 
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